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B U N D E S G E R I C H T S E N T S C H E I D

Eine umhüllende Vorsorgeeinrichtung 
zahlt einem ehemaligen Versicherten 
eine reglementarische Teilrente für ei-
nen Invaliditätsgrad von 56 Prozent. Per 
1. Januar 2001 erhöht sich sein Invalidi-
tätsgrad auf 71 Prozent. Die Vorsorge-
einrichtung stellt sich auf den Stand-
punkt, die Erhöhung des Invaliditäts-

Unbestritten ist, dass der Invaliditäts-
grad nach Beendigung des Vorsorgever-
hältnisses von 56 auf 71 Prozent ange-
stiegen und die Vorsorgeeinrichtung 
grundsätzlich leistungspflichtig ist. Um-
stritten ist die Auswirkung dieser Er-
höhung auf die Höhe der Invalidenrente 
der beruflichen Vorsorge. Da es sich um 
eine umhüllende Vorsorgeeinrichtung 
handelt, ist strikt zu unterscheiden zwi-
schen der reglementarischen (also um-
hüllenden) Invalidenleistung und derjeni-
gen, die nach dem BVG geschuldet wäre 
(obligatorische oder BVG-Invalidenleis-
tung). Während in der obligatorischen 
Vorsorge die für eine Invalidenrente  
leistungspflichtige Vorsorgeeinrichtung 
auch für Verschlechterungen des Zu-
stands leistungspflichtig ist, wenn ein 
enger sachlicher und zeitlicher Zusam-
menhang zwischen der relevanten Ar-
beitsunfähigkeit und der Verschlim-
merung der Invalidität besteht, ist die 
Vorsorgeeinrichtung hinsichtlich der 
überobligatorischen Vorsorge in gewis-
sen Schranken frei, den Invaliditätsbe-
griff und/oder das versicherte Risiko 
abweichend vom BVG zu definieren.1

1 E. 3.1 und 3.2.
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grads führe nicht zu einer Erhöhung der 
geschuldeten Invalidenrente. Das Verwal-
tungsgericht Bern sprach dem Versicher-
ten ab dem 1. Januar 2001 nebst der 
(bisherigen) reglementarischen Teilrente 
für einen Invaliditätsgrad von 56 Prozent 
noch eine halbe obligatorische Invaliden-
rente zu. Dagegen wehrt sich die Vor-

Hinsichtlich der obligatorischen Vor-
sorge hat der Versicherte ab 1. Januar 
2001 damit Anspruch auf eine ganze BVG-
Invalidenrente (wie es dem Invaliditätsgrad 
von 71 Prozent entspricht).

Hinsichtlich der überobligatorischen 
Vorsorge hat die Vorsorgeeinrichtung den 
Invaliditätsbegriff hingegen anders defi-
niert.2 Das Bundesgericht kommt zum 
Schluss, dass der reglementarische Invali-
ditätsbegriff im vorliegenden Fall an ein 
konkretes Arbeitsverhältnis und die Ver-
sicherteneigenschaft des Leistungsemp-
fängers anknüpft und eine Bestimmung 
zur Rentenrevision fehlt. Damit ist für eine 
Erhöhung des Invaliditätsgrads nach Be-
endigung des Vorsorgeverhältnisses von 
einer Lücke im Versicherungsschutz aus 
weiter gehender Vorsorge auszugehen. 
Die rund vier Jahre nach Auflösung des 
Ver sicherungsverhältnisses erfolgte Ver-
schlechterung des Gesundheitszustands 
ist somit nicht als Versicherungsfall im 
Sinne des Reglements aufzufassen und 
führt nicht zu einer Anpassung der Rente 
aus weiter gehender Vorsorge.3

2 Für den Wortlaut des Reglements s. E. 3.3.
3 E. 3.5.

sorgeeinrichtung vor Bundesgericht. 
Sie macht geltend, das Verwaltungs-
gericht verletze das Anrechnungsprin-
zip. Dem Versicherten stehe ab 1. Ja-
nuar 2001 ausschliesslich eine regle-
mentarische Invalidenrente für einen 
Invaliditätsgrad von 56 Prozent zu.

Nachdem das Bundesgericht die 
Ansprüche aus obligatorischer und 
überobligatorischer Vorsorge getrennt 
betrachtet hat, äussert es sich zum 
 Anrechnungs- oder Vergleichsprinzip. 
Danach hat eine umhüllende Vorsorge-
einrichtung die gesetzlichen Leistungen 
auszurichten, falls diese höher sind als 
der reglementarische Anspruch. Falls 
nicht, bleibt es bei der reglementarisch 
vorgesehenen Leistung. Für die An-
spruchsberechnung sind die gesetzli-
chen Ansprüche den gleichartigen reg-
lementarischen Ansprüchen gegenüber-
zustellen (Schattenrechnung).4

Wie gesehen bleibt die reglementa-
rische Rente trotz Erhöhung des Invalidi-
tätsgrads gleich. Ist diese Rente höher 
als eine ganze BVG-Invalidenrente, hat 
der Versicherte keinen Anspruch auf 
eine Rentenerhöhung. Dies ist hier der 
Fall, und die Vorsorgeeinrichtung erhält 
recht.5 n
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4 E. 3.7.
5 E. 3.8 und 3.9.

Anrechnungsprinzip: Wann führt eine Er-
höhung des Invaliditätsgrades zu einer 
Erhöhung der Rente?


